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Übertragbare Krankheiten
Meldungen Infektionskrankheiten

 Woche 28  Letzte 4 Wochen Letzte 52 Wochen Seit Jahresbeginn
 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Respiratorische Übertragung

Haemophilus influenzae:  
invasive Erkrankung

Influenzavirus-Infektion, 
saisonale Typen und  
Subtypenb

Legionellose 

Masern  

Meningokokken:  
invasive Erkrankung

Pneumokokken:  
invasive Erkrankung

Rötelnc 

Röteln,  
materno-foetald

Tuberkulose 

Faeco-orale Übertragung

Campylobacteriose 

Enterohämorrhagische  
E. coli-Infektion

Hepatitis A 

Listeriose 

Salmonellose, S.  
typhi/paratyphi  

Salmonellose, übrige 

Shigellose 

Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten 
Telefon 058 463 87 06

 1  4     5  9  6  102  107  93  68  72  65 
 0.60  2.50     0.80  1.40  0.90  1.20  1.30  1.10  1.50  1.60  1.50

  2  3  1  2  7  3719  5806  1527  3582  5734  1507 
  1.30  1.90  0.20  0.30  1.10  44.90  70.20  18.40  80.40  128.70  33.80 

 15 8  11  49  52  30  391  352  274  176  170  112 
 9.40  5.00  6.90  7.70  8.20  4.70  4.70  4.20  3.30  4.00  3.80  2.50

    1     5  1     66  22  97  46  16  16 
  0.60     0.80  0.20     0.80  0.30  1.20  1.00  0.40  0.40

 2     1  7  2  2  47  45  45  35  30  22 
 1.30     0.60  1.10  0.30  0.30  0.60  0.50  0.50  0.80  0.70  0.50

 7  6  9  38  36  28  842  801  818  514  561  552 
 4.40  3.80  5.70  6.00  5.70  4.40  10.20  9.70  9.90  11.50  12.60  12.40

            1     5  3     4  2 
          0.20     0.06  0.04     0.09  0.04

                       
                     

 7  6  20  38  46  59  575  508  493  321  287  252 
 4.40  3.80  12.60  6.00  7.20  9.30  7.00  6.10  6.00  7.20  6.40  5.70

 113  145  186  681  614  673  7537  6919  7811  3829  3032  3760 
 71.00  91.10  116.90  107.00  96.50  105.70  91.10  83.60  94.40  85.90  68.00  84.40

 14  5  3  43  28  11  413  176  101  225  100  49 
 8.80  3.10  1.90  6.80  4.40  1.70  5.00  2.10  1.20  5.00  2.20  1.10

   1  2  2  5  6  45  47  55  23  20  30 
  0.60  1.30  0.30  0.80  0.90  0.50  0.60  0.70  0.50  0.40  0.70

   1  2  3  3  5  56  71  93  32  28  57 
  0.60  1.30  0.50  0.50  0.80  0.70  0.90  1.10  0.70  0.60  1.30

 3        4     1  23  17  25  14  8  14 
 1.90        0.60     0.20  0.30  0.20  0.30  0.30  0.20  0.30

 21  29  21  78  86  84  1439  1202  1244  560  468  502 
 13.20  18.20  13.20  12.20  13.50  13.20  17.40  14.50  15.00  12.60  10.50  11.30

 3  4  1  13  11  12  223  139  145  102  61  66 
 1.90  2.50  0.60  2.00  1.70  1.90  2.70  1.70  1.80  2.30  1.40  1.50

Stand am Ende der 28. Woche (19.07.2016)a

a  Arzt- oder Labormeldungen laut Meldeverordnung. Ausgeschlossen sind Fälle von Personen mit Wohnsitz ausserhalb der 
Schweiz bzw. des Fürstentums Liechtenstein. Zahlen provisorisch nach Eingangsdatum. Bei den in kursiver Schrift angegebenen  
Daten handelt es sich um annualisierte Angaben: Fälle pro Jahr und 100 000 Wohnbevölkerung (gemäss Statistischem Jahrbuch der 
Schweiz). Die annualisierte Inzidenz erlaubt einen Vergleich unterschiedlicher Zeitperioden. 

b Siehe Influenza-Überwachung im Sentinella-Meldesystem www.bag.admin.ch/sentinella.
c  Ausgeschlossen sind materno-foetale Röteln.
d  Bei schwangeren Frauen und Neugeborenen.
e  Die Meldepflicht für Zika-Virus-Infektion wurde auf den 7.3.2016 eingeführt.
f  Eingeschlossen sind Fälle von Haut- und Rachendiphtherie, aktuell gibt es ausschliesslich Fälle von Hautdiphtherie.

  aktuelle Lage zu «Influenzavirus-Infektion, saisonale Typen und Subtypen»:  
www.bag.admin.ch/sentinella > Influenzadaten
 aktuelle Lage zu «Masern»: www.bag.admin.ch/masern
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▶▶▶▶▶▶  Übertragbare Krankheiten

 Woche 28  Letzte 4 Wochen Letzte 52 Wochen Seit Jahresbeginn
 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014

Durch Blut oder sexuell übertragen

Aids 

Chlamydiose 

Gonorrhoe 

Hepatitis B, akut  

Hepatitis B, total Meldungen  

Hepatitis C, akut  

Hepatitis C, total Meldungen  

HIV-Infektion 

Syphilis 

Zoonosen und andere durch Vektoren übertragbare Krankheiten

Brucellose 

Chikungunya-Fieber 

Dengue-Fieber 

Gelbfieber  

Hantavirus-Infektion 

Malaria  

Q-Fieber 

Trichinellose 

Tularämie 

West-Nil-Fieber 

Zeckenenzephalitis  

Zika-Virus Infektione 

Andere Meldungen

Botulismus 

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit  

Diphtherief 

Tetanus 

  3        14  11  61  80  121  26  44  53 
  1.90        2.20  1.70  0.70  1.00  1.50  0.60  1.00  1.20

  206  173  178  801  743  766  10868  9759  9368  6000  5267  5201 
 129.50  108.70  111.90  125.80  116.70  120.30  131.30  117.90  113.20  134.70  118.20  116.70

 13  33  33  197  133  127  2291  1699  1645  1350  991  877 
 8.20  20.70  20.70  31.00  20.90  20.00  27.70  20.50  19.90  30.30  22.20  19.70

     5        7  38  32  61  19  13  30 
     3.10        1.10  0.50  0.40  0.70  0.40  0.30  0.70

 14  33  35  28  113  118  1433  1324  1418  770  706  787 
                       

    1  1     4  7  44  43  61  18  27  38 
   0.60  0.60     0.60  1.10  0.50  0.50  0.70  0.40  0.60  0.80

 15  24  38  29  113  171  1436  1567  1665  814  812  908 
                       

   30  10  25  37  54  529  532  585  291  315  311 
   18.80  6.30  3.90  5.80  8.50  6.40  6.40  7.10  6.50  7.10  7.00

 15  7  29  102  72  95  1317  1050  1070  803  565  577 
 9.40  4.40  18.20  16.00  11.30  14.90  15.90  12.70  12.90  18.00  12.70  13.00

     1     4  2  4  4  1  2 
        0.20     0.05  0.02  0.05  0.09  0.02  0.04

  1  1  3  4  2  9  39  83  20  22  22  17 
 0.60  0.60  1.90  0.60  0.30  1.40  0.50  1.00  0.20  0.50  0.50  0.40

   1  1  1  8  12  205  144  164  92  81  65 
  0.60  0.60  0.20  1.30  1.90  2.50  1.70  2.00  2.10  1.80  1.50

                         
                       

 1        1        2  1  1  1  1  1 
  0.60        0.20        0.02  0.01  0.01  0.02  0.02  0.02 

 2  13  7  28  42  28  431  343  190  171  159  119 
 1.30  8.20  4.40  4.40  6.60  4.40  5.20  4.20  2.30  3.80  3.60  2.70

   1     3  3  3  51  42  30  31  19  17 
  0.60     0.50  0.50  0.50  0.60  0.50  0.40  0.70  0.40  0.40

          1     1  1        1    
          0.20     0.01  0.01        0.02    

    1     2  6  1  55  46  23  18  13  5 
  0.60     0.30  0.90  0.20  0.70  0.60  0.30  0.40  0.30  0.10

                 1      
                 0.01      

 12  9  11  44  28  33  157  109  192  93  54  58 
 7.50  5.70  6.90  6.90  4.40  5.20  1.90  1.30  2.30  2.10  1.20  1.30

          5        28        28       
           0.80        0.30        0.60      

       3     1  1     1 
             0.04     0.01  0.02     0.02

         1     11  21  17  5  12  7 
         0.20     0.10  0.20  0.20  0.10  0.30  0.20

     1     1  3     8  7  1  4  6    
    0.60     0.20  0.50     0.10  0.08  0.01  0.09  0.10   

             1          
             0.01    
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Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

FQR-E. coli % 10.6 11.0 12.0 16.1 15.7 15.9 18.8 18.1 18.3 18.4 18.9 19.6 19.6
n 1'353 1'534 2'086 2'287 2'722 3'142 3'393 3'527 3'713 4'109 4'668 4'964 1'950

ESCR-E. coli % 0.9 1.6 2.5 2.6 4.1 4.4 5.3 6.5 8.7 8.2 9.6 10.8 10.3
n  1'420  1'622  2'167  2'359  2'804  3'258  3'528  3'694  3'712  4'102  4'676 4'991 1'958

ESCR-K. pneu % 1.3 2.5 1.7 3.7 2.9 3.9 4.4 5.9 5.4 8.6 9.8 8.7 8.2
n 238 278 353 427 484 587 656 656 686 730 870 921 402

MRSA % 12.8 9.9 9.7 10.1 9.8 8.0 8.1 6.9 6.3 5.1 5.3 4.1 3.3
n  758  840  1'063  1'120  1'220  1'393  1'413  1'464  1'383  1'477  1'712 1'776 704

PNSP % 9.5 7.7 7.1 10.9 8.5 7.0 6.0 5.1 6.8 6.0 7.1 5.8 6.5
n 421 470 537 677 669 683 536 593 501 568 539 634 278

VRE % 1.0 1.5 0.6 0.6 2.0 1.4 1.0 0.7 0.4 0.4 0.3 0.7 0.5
n 191 203 311 335 454 588 611 672 698 761 966 1'116 418

Übertragbare Krankheiten
anresis.ch: Meldungen ausgewählter multiresistenter 
Mikroorganismen in der Schweiz

Grafik: 2004–2016

Stand: Abfrage von anresis.ch vom 15.07.2016

Anteil multiresistenter Mikroorganismen (%) in invasiven Isolaten (n) 2004–2016. 
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Erläuterung
In der Grafik und Tabelle werden alle zum Zeitpunkt der Abfrage in der 
Datenbank enthaltenen invasiven Isolate (Blutkulturen und Liquor) 
berücksichtigt, die gegen die aufgelisteten Substanzen getestet worden 
sind. Die Resultate aus den meldenden Laboratorien werden in die 
Datenbank von anresis.ch übernommen und ausgewertet. Die 
Festlegung der Resistenz der einzelnen Isolate durch die Laboratorien 
wird von anresis.ch nicht weiter validiert.
Seit 2009 ist die Menge der gelieferten Daten relativ konstant; durch 
Lieferverzögerungen oder wechselnde Zusammensetzungen der 
Laboratorien sind jedoch leichte Verzerrungen, vor allem bei aktuelleren 
Daten, möglich. Die absoluten Zahlen dürfen aufgrund dieser 
Verzerrungen nur mit Vorsicht interpretiert werden; eine Hochrechnung 
auf die ganze Schweiz aufgrund dieser Daten ist nicht möglich. Bei 
Dubletten (gleicher Keim bei gleichem Patienten im gleichen 
Kalenderjahr) wurde nur das Erstisolat berücksichtigt. Screening-
Untersuchungen und Bestätigungsresultate aus Referenzlaboratorien 
wurden ausgeschlossen. Die Resistenzdaten dienen der 
epidemiologischen Überwachung von spezifischen Resistenzen, sind 
aber zu wenig differenziert, um als Therapieempfehlung verwendet 
werden zu können. 

Kontakt
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06

Weitere Informationen
Weitere Resistenzdaten der wichtigsten 
Mikroorganismen sind unter  
www.anresis.ch online verfügbar.

Legende

FQR-E. coli Fluoroquinolon-resistente Escherichia coli,  
definiert als E. coli, die gegen Norfloxacin und/oder Ciprofloxacin intermediär empfindlich oder resistent sind.

ESCR-E. coli Extended-spectrum cephalosporin-resistente Escherichia coli,  
definiert als E. coli, die gegen mindestens eines der getesteten 3.- oder 4.-Generation-Cephalosporine 
intermediär empfindlich oder resistent sind. 85–100 % dieser ESCR-E. coli sind in Europa ESBL (Extended-
spectrum β-Laktamasen)-Produzenten.

ESCR-K. pneu Extended-spectrum cephalosporin-resistente Klebsiella pneumoniae,   
definiert als K. pneumoniae, die gegen mindestens eines der getesteten 3.- oder 4.-Generation-Cephalosporine  
intermediär empfindlich oder resistent sind. In Europa sind 85–100 % dieser ESCR-K. pneu ESBL-Produzen-
ten.

MRSA Methicillin-resistente Staphylococcus aureus,  
definiert als alle S. aureus, die gegen mindestens eines der Antibiotika Cefoxitin, Flucloxacillin, Methicillin, 
Oxacillin intermediär empfindlich oder resistent sind.

PNSP Penicillin-resistente Streptococcus pneumoniae,   
definiert als alle S. pneumoniae, die gegen das Antibiotikum Penicillin intermediär empfindlich oder resistent 
sind.

VRE Vancomycin-resistente Enterokokken, 
die auf das Antibiotikum Vancomycin intermediär empfindlich oder resistent sind. Aufgrund der intrinsischen 
Vancomycin-Resistenz von E. gallinarum, E. flavescens und E. casseliflavus wurden nur E. faecalis und 
E. faecium berücksichtigt. Nicht spezifizierte Enterokokken wurden von der Analyse ausgeschlossen.

▶▶▶▶▶▶  Übertragbare Krankheiten
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Übertragbare Krankheiten
Sentinella-Statistik

Anzahl Meldungen (N) der letzten 4 Wochen bis 15.7.2016 und Inzidenz pro 1000 Konsultationen (N/103) 
Freiwillige Erhebung bei Hausärztinnen und Hausärzten (Allgemeinpraktiker, Internisten und Pädiater)

Woche 25 26 27 28 Mittel  
     4 Wochen

Thema N N/103 N  N/103 N  N/103 N  N/103 N  N/103

Influenzaverdacht  6  0.5  1  0.1  5  0.5  4  0.4  4  0.4
Mumps  0  0  1  0.1  0  0  0  0  0.3  0
Pneumonie  14  1.2  13  1.0  8  0.8  16  1.8  12.8  1.2
Pertussis  1  0.1  2  0.2  0  0  1  0.1  1  0.1
Zeckenstiche  35  3.0  34  2.7  27  2.6  24  2.7  30  2.8
Lyme Borreliose  14  1.2  9  0.7  12  1.2  17  1.9  13  1.3
Herpes Zoster  13  1.1  10  0.8  5  0.5  10  1.1  9.5  0.9
Post-Zoster-Neuralgie  2  0.2  1  0.1  1  0.1  1  0.1  1.3  0.1

Meldende Ärzte  141   138   121   101   125.3

Provisorische Daten
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Übertragbare Krankheiten
Verbreitung des Zika-Virus:  
Situation und Empfehlungen

ÜBERTRAGUNG UND  
SYMPTOME DES ZIKA-VIRUS

Das Zika-Virus wird hauptsächlich 
durch den Stich einer infizierten Mü-
cke der Gattung Aedes übertragen 
(in erster Linie durch Aedes aegypti, 
aber auch durch Aedes albopictus I ). 
Übertragungen durch sexuellen 
Kontakt sind ebenfalls möglich (rund 
20 dokumentierte Fälle in 10 Län-
dern bis zum 19. Mai 2016) und 
schwangere, infizierte Frauen kön-
nen das Virus an den Fötus übertra-
gen. Das Zika-Virus wurde ebenfalls 
in der Muttermilch und im Speichel 
festgestellt. Es ist jedoch bisher 
nicht erwiesen, dass das Virus 
durch diese Körperflüssigkeiten 
übertragen werden kann. Eine Über-
tragung durch Bluttransfusion ist 
theoretisch möglich, wurde aber 
bisher nicht belegt.

Das Virus gehört, wie die Krank-
heitserreger von Gelbfieber, Den-
gue, West-Nil-Fieber oder Zecken-
enzephalitis, zur Gruppe der 
Flaviviren. Für das Zika-Virus existie-
ren eine afrikanische und eine asiati-
sche Linie. Die Letztere ist für die 
aktuelle Epidemie verantwortlich. 
Die genaue Inkubationszeit ist nicht 
bekannt, liegt aber zwischen drei 
und 14 Tagen. In 60 – 80% der Fälle 
verläuft die Infektion asymptoma-
tisch. In den übrigen Fällen können 
vielfältige klinische Symptome auf-
treten (siehe Kasten «Symptome 
einer Zika-Erkrankung»). Die Symp-
tome klingen in der Regel innerhalb 
von 4 bis 7 Tagen von selbst ab.

Für die Behandlung der Krankheit 
besteht keine spezifische Medikati-
on. Deshalb werden lediglich die 
Symptome der Krankheit bekämpft 
(fiebersenkende und schmerzstil-
lende Mittel, Flüssigkeitszufuhr und 
Ruhe). Gerinnungshemmer (z.B. As-
pirin) und nichtsteroidale entzün-
dungshemmende Medikamente 
(NSAR) dürfen nur verabreicht wer-
den, wenn eine gleichzeitige Infekti-
on mit dem Dengue-Virus ausge-
schlossen werden kann.

KOMPLIKATIONEN BEI INFEKTI-
ONEN MIT DEM ZIKA-VIRUS

Das Zika-Virus kann zwei Arten von 
Komplikationen verursachen: Missbil-
dungen des Gehirns (Mikrozephalie 
oder andere Entwicklungsstörungen 
in der intrauterinen Gehirnentwick-
lung) beim Fötus, wenn die Mutter 

mit dem Virus infiziert ist, oder das 
Guillain-Barré-Syndrom (GBS) bei in-
fizierten Personen, insbesondere Er-
wachsenen. 

Mikrozephalie kann aber auch 
durch zahlreiche andere äussere 
oder genetische Einflüsse bedingt 
sein, beispielsweise durch Medika-
mente, Alkohol, andere Schadstof-
fe, Röteln während der Schwanger-
schaft oder das Down-Syndrom. 

Weiter ist bereits bekannt, dass 
gewisse Virusinfektionen (Cytome-
galovirus, Windpocken usw.) und 
Bakterieninfektionen (Campylobac-
ter jejuni usw.) das GBS hervorrufen 
könnenII. Seit April 2016 besteht 
nun aufgrund einer zunehmenden 
Zahl von VorstudienIII ein wissen-
schaftlicher Konsens darüber, dass 
ein kausaler Zusammenhang zwi-
schen dem Zika-Virus und gewissen 
Fällen von Mikrozephalie und von 
GBS besteht.

Pyriproxyfen, ein in Brasilien ver-
wendetes Larvizid zur Bekämpfung 
krankheitsübertragender Mücken, 
stand im Verdacht, Mikrozephalien 
zu verursachen. Nach der Prüfung 
der toxikologischen Daten zu Pyri-
proxyfen erklärte die WHO jedoch, 
dass keine Hinweise für einen Ein-
fluss dieses Produkts auf die Ent-
wicklung von Föten bestünden. Zu 
demselben Schluss gelangten die 
amerikanische Umweltschutzbehör-
de und die Europäische Union mit 
einer davon unabhängigen StudieIV.

Weitere Komplikationen wie En-
zephalopathieV und MyelitisVI wur-
den in seltenen Fällen bei Zika-infi-
zierten Personen in Martinique und 
Guadeloupe beobachtet.  

HÄUFIGKEIT VON MIKROZE-
PHALIEN UND DEM GUILLAIN-
BARRÉ-SYNDROM (GBS) 

In Brasilien wurden zwischen dem 22. 
Oktober 2015 und dem 30. Juni 2016 
1616 Fälle von Mikrozephalie bestä-
tigt. Zwischen 2001 und 2014 waren 
pro Jahr landesweit durchschnittlich 
nur 163 Fälle von Mikrozephalie ge-
meldet worden. Innerhalb von acht 
Monaten verzehnfachten sich somit 
die Fälle von Mikrozephalie gegen-
über dem jährlichen Durchschnitt.

Weitere Fälle von Mikrozephalie 
meldeten Kolumbien (11 Fälle), die 
Kapverden (6 Fälle), Martinique (6 

Seit Mai 2015 hat sich das Zika-Virus in 
Süd- und Mittelamerika und in der Karibik stark verbrei-
tet. Die Infektion verläuft in den meisten Fällen harmlos, 
kann aber vereinzelt neurologische Komplikationen wie 
Mikrozephalie oder das Guillain-Barré-Syndrom (GBS) 
verursachen. Aufgrund der zunehmenden Häufigkeit sol-
cher Komplikationen in Brasilien seit Oktober 2015 hat 
die WHO am 1. Februar 2016 eine gesundheitliche Not-
lage ausgerufen. Seit dem 7. März 2016 sind durch das 
Zika-Virus hervorgerufene Krankheitsfälle in der Schweiz 
für Laboratorien und Ärzteschaft meldepflichtig. Von Ja-
nuar bis Ende Juni 2016 wurden 27 aus Epidemiezonen 
importierte sichere Fälle aus der Schweiz gemeldet. 

 
SYMPTOME einer  
Zika-Erkrankung

– Makulo-papulärer Hautausschlag
– Kopfschmerzen
– Mässiges Fieber (<38.5°C)
–  Arthritis und vorübergehende 

Arthralgie
– Konjunktivale Hyperämie
–  Beidseitige nicht 

eitrige Konjunktivitis 
(Bindehautentzündung)

– Asthenie (Erschöpfung)
– Myalgie (Muskelschmerzen)
–  Gastrointestinale Symptome  

(eher selten)
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Fälle), Panama (5 Fälle), Puerto Rico 
(1 Fall) sowie Französisch-Polynesi-
en (8 Fälle). Weitere Fälle von Mikro-
zephalie wurden in Slowenien, Spa-
nien und den USA gemeldet, 
nachdem die betroffenen schwan-
geren Frauen aus einem Epidemie-
gebiet zurückgekehrt warenVII. Bei 
der Zika-Epidemie in Französisch-
Polynesien wurden insgesamt 19 
Fälle von Missbildungen des Zentra-
len Nervensystems (ZNS) gemel-
det, davon 8 Fälle von Mikrozepha-
lie, gegenüber einem jährlichen 
Durchschnitt von 0 bis 2 Fällen pro 
Jahr vor der Epidemie. Eine retros-
pektive Fallstudie, die nach dieser 
Epidemie veröffentlicht wurde, 
schätzte die Häufigkeit von Mikroze-
phalien auf 95 Fälle/10 000 bei Frau-
en, die im ersten Trimester infiziert 
wurden, was einer 50-mal höheren 
Häufigkeit entspricht als vor der Zi-
ka-Epidemie. Eine brasilianische 
prospektive Kohortenstudie mit Ult-
raschalluntersuchungen weist dar-
auf hin, dass bei 29% der mit dem 
Zika-Virus infizierten schwangeren 
Frauen Entwicklungsanomalien 
beim Fötus vorliegen. Bei Frauen, 
die nicht mit dem Zika-Virus infiziert 
waren, wurden keine solchen Miss-
bildungen beobachtet. Zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung hatten 8 
der 42 Frauen geboren, und Ultra-
schalluntersuchungen der Neuge-
borenen bestätigten die intrauteri-
nen BefundeVIII. Gemäss diesen 
zwei Studien beträgt das Risiko für 
eine Mikrozephalie bei Säuglingen 
einer mit dem Zika-Virus infizierten 
schwangeren Frau 1 % bis 29 %.

In 131 von 61 Ländern oder Gebie-
ten, die von der Epidemie mit dem 
Zika-Virus betroffen sind oder wa-
ren, nahm die Häufigkeit von GBS-
Fällen zu, oder bei Personen mit 
GBS konnte eine Zika-Virusinfektion 
bestätigt werden. 

WELTWEITE EPIDEMIOLOGIE 
DER ZIKA-INFEKTIONEN

Bis 2014 war die Krankheit spora-
disch in rund 20 Ländern und Inseln 
Asiens, Ozeaniens und Afrikas prä-
sent. Seit Brasilien im Mai 2015 be-
kannt machte,  dass das Land von 
einer Zika-Epidemie betroffen sei, 
kam es in weiteren 46 Ländern und 
Gebieten in Süd- und Mittelamerika, 
der Karibik, im Pazifik und in Afrika 

(Kapverden und auf den Inseln des 
Bissagos-Archipels in Guinea-Bis-
sau) zu einer Epidemie.IX  

Mit einer Häufigkeit von 58,8 Fäl-
len/100 000 Personen seit Januar 
2016 ist Brasilien das am stärksten 
betroffene Land, insbesondere der 
Bundesstaat Mato Grosso im Wes-
ten des Landes (Häufigkeit: 532,6 
Fälle/100 000 Personen). In Rio de 
Janeiro, beträgt die Häufigkeit 195,2 
Fälle/100 000 Personen. Mit 75 926 
Verdachtsfällen und 4867 bestätig-
ten Fällen zwischen dem 1. Oktober 
2015 und dem 10. April 2016 ist Ko-
lumbien das am zweitstärksten be-
troffene LandX.

Eingeführt wurden Fälle von Zika 
unter anderem in die USA (472 Fälle 
von Januar 2015 bis Mai 2016 XI )und 
Europa (607 Fälle in 18 Ländern von 
Januar bis Mitte Mai 2016 XII ). In die-
sen Gebieten wurden bislang aber 
noch keine autochthon übertrage-
nen Fälle bekannt.

Bisher ging die WHO davon aus, 
dass sich das Virus in alle Länder 
des amerikanischen Kontinents ein-
schliesslich des Südostens der USA 
verbreiten würde. Ausgenommen 
wären aufgrund ungünstiger Bedin-
gungen für den Krankheitsvektor 
nur Kanada und Chile. Die WHO 
schätzte die Zahl der Infizierten auf 
dem amerikanischen Kontinent auf 
3 bis 4 Millionen Personen bis Ende 
2016. Inzwischen wurde das Zika-
Virus im Rahmen eines Programms 
für entomologische Überwachung 
auch in Mexiko isoliert und bei weib-
lichen Mücken der Gattung 
Ae.  albopictus identifiziert. Da es 
sich bei Ae. albopictus um eine inva-
sive Art handelt, die sich in verschie-
denen Weltregionen weiter verbrei-
tet, könnte ein Risiko für eine 
geografische Verbreitung des Zika-
Virus über die bisher prognostizier-
ten Regionen hinaus bestehenXIII.

RISIKO EINER ÜBERTRAGUNG 
DES ZIKA-VIRUS IN DER SCHWEIZ

Das Risiko besteht, dass Personen 
bei einem Aufenthalt in einem Ende-
mie- oder Epidemiegebiet mit dem 
Virus infiziert werden und es in die 
Schweiz einführen. Dies belegen 
die bisher 27 bestätigten Fälle mit 
Zika-Infektionen in der Schweiz. 
Auch eine Übertragung des Virus 
von einem infizierten Mann auf sei-

nen Partner oder seine Partnerin bei 
ungeschützten sexuellen Kontakten 
ist möglich.

Der für die Übertragung in der ak-
tuellen Epidemie hauptverantwortli-
che Vektor (die Mücke Ae. aegypti) 
kommt in der Schweiz nicht vor. Da 
jedoch die Mücke Ae. albopictus, 
die das Zika-Virus ebenfalls übertra-
gen kann, im Tessin vorkommt (vor 
allem in städtischen Gebieten unter 
400 Metern Höhe) und da sympto-
matische und symptomlose Fälle 
von Zika-infizierten Personen in die 
Schweiz einreisen, besteht in der 
Zukunft die Möglichkeit einer 
autoch thonen Übertragung der 
Krankheit durch Mücken, vor allem 
in der SommerzeitXIV, XV. Die WHO 
schätzt diese Wahrscheinlichkeit in 
der Schweiz als mässig ein, selbst 
wenn keine präventiven Massnah-
men ergriffen würden.XVI 

Verschiedene Massnahmen sind 
jedoch in der Schweiz bereits seit 
mehreren Jahren in Kraft: Eine ento-
mologische Überwachung des Vor-
kommens der Mücke Ae. albopictus 
auf nationaler Ebene im Rahmen 
eines vom Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) finanzierten Pilotprojekts, 
das vom Schweizerischen Tropen- 
und Public Health-Institut (Swiss 
TPH) in Basel sowie vom Labor für 
angewandte Mikrobiologie der 
Fachhochschule der italienischen 
Schweiz (LMA-SUPSI) koordiniert 
und von den entsprechenden Kanto-
nen umgesetzt wird. Diese Überwa-
chung findet im Moment hauptsäch-
lich im Tessin und an bestimmten 
Orten in der Schweiz entlang der 
Verkehrsachsen stattXVII. Im Kanton 
Tessin verfolgen die Arbeitsgruppe 
zur Mückenbekämpfung (Gruppo 
cantonale di lavoro per la Lotta alle 
Zanzare, GLZ) und das LMA-SUPSI 
seit mehreren Jahren das Vorkom-
men des Vektors. Zur Verhinderung 
einer stärkeren lokalen Verbreitung, 
sowie einer Ausweitung in weiteren 
Regionen wurden Massnahmen ge-
troffen. Bisher ist die Population der 
Mücke Ae. albopictus im Tessin we-
sentlich kleiner als im italienischen 
Ravenna, wo 2007 eine Chikun-
gunya-Epidemie auftrat. Im Tessin 
wird das Vorkommen von Viren wie 
Chikungunya und Dengue bei Tiger-
mücken überwacht, jedoch konnten 
bisher keine dieser Viren in Tigermü-
cken nachgewiesen werden. Um 
die Entwicklung besser verfolgen zu 
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können, entwickeln die Laboratori-
en von Bellinzona und Spiez derzeit 
gemeinsam einen Labortest zur Iso-
lation und zum Nachweis des Zika-
Virus bei weiblichen Mücken von 
Ae. albopictus. Falls im Tessin wäh-
rend der Jahreszeit mit hoher Prä-
senz der Tigermücke ein importier-
ter Zika-Fall auftreten sollte, würden 
unverzüglich Massnahmen im Um-
feld der infizierten Person getroffen 
(z. B. Schutz der infizierten Person 
gegen Mückenstiche und Kontrolle 
des Vektors in ihrem Wohnumfeld).

Deshalb sind das BAG, die kanto-
nalen Tessiner Behörden sowie die 
lokalen Experten der Ansicht, dass 
das Risiko einer autochthonen Über-
tragung des Zika Virus durch Mü-
cken gering ist und dass die im Tes-
sin getroffenen Massnahmen 
ausreichen, um das Risiko einer lo-
kalen Häufung von Zika in der Zu-
kunft zu beschränken. Eine Studie 
zur Populationsdichte der Mücke in 
Norditalien ist ebenfalls zum Schluss 
gekommen, dass das Risiko einer 
autochthonen Übertragung durch 
den Vektor Ae. albopictus in den ge-
mässigten Breitengraden Kontinen-
taleuropas (wo auch die Schweiz 
liegt) gering ist.XVIII 

MELDEPFLICHT UND  
LABORDIAGNOSTIK

Seit dem 7. März 2016 müssen La-
boratorien positive Laborergebnisse 
für das Zika-Virus innerhalb von 24 
Stunden dem BAG, dem behandeln-
den Arzt sowie dem kantonsärztli-
chen Dienst mit dem Formular 
« Meldung zum laboranalytischen 
Befund » melden. Ärztinnen und 
Ärzte müssen dem kantonsärztli-
chen Dienst innerhalb von 24 Stun-
den den klinischen Befund im Zu-
sammenhang mit einem positiven 
Laborergebnis melden. Der Kan-
tonsarzt informiert das BAG, indem 
er ihm das Formular mit der Mel-
dung zum klinischen Befund per Fax 
schickt. Die Formulare für Meldun-
gen zu laboranalytischen Befunden 
und klinischen Befunden sind auf 
der Website des BAG zu finden: 
www.bag.admin.ch/infreporting/ 

Mit den in der Schweiz verfügba-
ren Diagnoseinstrumenten lässt sich 
rasch abklären, ob eine Infektion mit 
dem Zika-Virus vorliegt. Referenzzen-
trum für das Zika-Virus in der Schweiz 

ist das Nationale Referenzzentrum 
für neuauftretende Virusinfektionen 
(NAVI) in Genf. Das Labor führt mole-
kularbiologische Analysen mit quanti-
tativer Echtzeit-PCR (RTD-PCR) oder 
serologische Tests (Nachweis von 
IgM und/oder IgG) durch (www.hug-
ge.ch/laboratoire-virologie). Weitere 
Labors in der Schweiz sind ebenfalls 
in der Lage, Tests für das Zika-Virus 
durchzuführen (PCR und Serologie). 

Mittels Real-Time-PCR ist das Zi-
ka-Virus nur für kurze Zeit nach der 
Infektion nachweisbar (bis 6 Tage im 
Blut und 15 Tage im Urin). Danach ist 
die Virenlast zu gering, um das Virus 
noch nachweisen zu können. Ab 
dem 5. Tag nach den ersten Symp-
tomen der letzten Exposition ist ein 
serologischer Test (IgM und IgG) 
möglich. 

Die Interpretation der serologi-
schen Tests ist für die meisten Flavi-
viren schwierig, denn die Präsenz 
der IgG ist meistens nicht eindeutig, 
vor allem wenn die betroffene Per-
son bereits Infektionen von Viren 
dieser Familie wie Dengue durchge-
macht hat oder gegen andere Flavi-
viren geimpft wurde (z.B. Gelbfie-
ber oder Japanische Enzephalitis). 
Die vom NAVI verwendeten serolo-
gischen Tests sind jedoch sehr spe-
zifisch sowohl für die IgG als auch 
für die IgM und liefern recht zuver-
lässige Diagnosen. Zusätzlich er-
höht wird die Zuverlässigkeit, indem 
die positiven ELISA-Proben syste-
matisch mit einem Immunfluores-
zenztest analysiert werden, der 
auch das Dengue- und das Chikun-
gunya-Virus nachweist. Diese Viren 
rufen ähnliche klinische Symptome 
hervor wie das Zika-Virus und zu-
dem sind häufig alle drei in Ende-
miegebieten präsent. Somit sind 
gleichzeitige Infektionen mit mehre-
ren dieser Viren möglich.

Falls die Ergebnisse der serologi-
schen Tests nicht eindeutig sind, 
kann eine Analyse von zwei Proben 
im Abstand von 2 – 3 Wochen auf-
grund der Kinetik der Immunglobuli-
ne in den beiden Proben eine Klä-
rung bringen.

Gemäss der geänderten Verord-
nung vom 7. März 2016 müssen Pro-
ben von schwangeren Frauen zur 
Analyse oder Bestätigung an ein 
Referenzzentrum geschickt wer-
den, d.h. an das Nationale Referenz-
zentrum für neuauftretende Virusin-
fektionen (NAVI) in Genf. 

Seit Anfang 2016 wurden in der 
Schweiz 27 sichere, Fälle von Infek-
tionen mit dem Zika-Virus gemeldet. 
Alle diese Fälle stehen im Zusam-
menhang mit Reisen in ein Epide-
miegebiet. Das Infektionsland ist in 
18 der 27 Fälle bekannt. Es handelt 
sich dabei um die Dominikanische 
Republik (4), Kolumbien (3), Marti-
nique (3), Brasilien (2), Bolivien (2), 
Ecuador (1), Costa Rica (1), die Ame-
rikanischen Jungferninseln (1) und 
Guadeloupe (1).

EMPFEHLUNGEN FÜR REISEN-
DE IN BETROFFENE LÄNDER 

Aktuell besteht die wichtigste Mass-
nahme zum Schutz vor Infektionen 
mit dem Zika-Virus bei Reisen in be-
troffene Länder darin, sich vor Mü-
ckenstichen zu schützen, sowohl in 
geschlossenen Räumen als auch 
draussen. Es wird empfohlen, weite, 
lange und mit Insektiziden behandel-
te Kleider zu tragen, tagsüber und 
nachts ein wirksames Repellens zu 
verwenden und unter einem Mü-
ckennetz zu schlafen (vor allem in 
nicht-klimatisierten Räumen).

In Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen der WHO, der Schweize-
rischen Gesellschaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe (SGGG) und 
dem Expertenkomitee für Reiseme-
dizin der Schweiz rät das BAG Frau-
en, die schwanger sind oder schwan-
ger werden möchten, von einer 
Reise in alle Regionen ab, in denen 
eine aktive Übertragung des Zika-
Virus stattfindet. Im Übrigen sollten 
schwangere Frauen, Personen mit 
einem geschwächten Immunsys-
tem oder anderen chronischen 
Krankheiten sowie Reisende mit 
Kleinkindern einen Arzt oder eine 
Ärztin aufsuchen, um sich über alle 
gesundheitlichen Gefahren im Zu-
sammenhang mit Tropenkrankhei-
ten zu informieren. Frauen, die eine 
Schwangerschaft planen, sollten 
nach ihrer Rückkehr aus einer Regi-
on mit aktiver Übertragung des Zika-
Virus mindestens drei Menstruati-
onszyklen warten. Da das Zika-Virus 
im Sperma bis zu 62 Tage überle-
ben XIX und bei ungeschützten sexu-
ellen Kontakten übertragen werden 
kann, sollten Männer, die aus einem 
Gebiet mit aktiver Übertragung des 
Zika-Virus zurückkehren und bei de-
nen nicht aufgrund von Labortests 
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eine Infektion mit dem Zika-Virus 
ausgeschlossen werden kann,  drei 
Monate (oder länger XX ) nach ihrer 
Rückkehr Kondome verwenden, und 
falls ihre Partnerin schwanger ist, bis 
zum Ende der Schwangerschaft.

Zudem sollten Reisende, die sich 
in einem Epidemiegebiet aufgehal-
ten haben und bei denen innerhalb 
von zwei bis drei Wochen nach der 
Rückkehr Symptome einer mögli-
chen Infektion mit dem Zika-Virus 
auftreten (siehe Kasten « Sympto-
me der Zika-Erkrankung »), einen 
Arzt aufsuchen und die Reise er-
wähnen. Eine schwangere Frau, die 
aus einem Epidemiegebiet zurück-
kehrt, sollte einen solchen Aufent-
halt bei gynäkologischen Untersu-
chungen erwähnen, auch wenn sie 
keine Symptome hat. 

EMPFEHLUNGEN FÜR ÄRZTE 
UND ÄRZTINNEN 

Das Expertenkomitee für Reiseme-
dizin der Schweiz (EKRM) empfiehlt, 
in folgenden Situationen eine Labor-
analyse in Betracht zu ziehen: 

1. Patienten MIT Symptomen 
(siehe Kasten 1: « Symptome der 

Zika-Erkrankung ») nach einer Reise 
in ein Zika-Virus Endemie- oder Epi-
demiegebiet (siehe www.cdc.gov/
zika/geo/index.html) oder nach einem 
ungeschützten sexuellen Kontakt 
mit einem Mann, bei dem eine Zika-
Infektion bestätigt wurde oder der 
sich in den letzten vier Wochen in 
einer Region mit aktiver Übertra-
gung des Virus aufgehalten hat. 

2. Bei asymptomatischen Pati-
enten ist nur für schwangere Frauen 
mit den erwähnten Expositionsrisi-
ken eine serologische Untersuchung 
in Erwägung zu ziehen (IgM und IgG). 
Alle anderen, auch Frauen, die eine 
Schwangerschaft planen, müssen 
nach einem Aufenthalt in einem En-
demie- oder Epidemiegebiet nicht 
unbedingt auf das Zika-Virus getestet 
werden. 

Schwangere Frauen mit vermute-
ter oder bestätigter Infektion mit 
dem Zika-Virus sollten während der 
ganzen Schwangerschaft eng von 
einem Facharzt oder einer Fachärz-
tin für Gynäkologie und Geburtshilfe 
begleitet werden. Um die Entwick-
lung einer Mikrozephalie oder ande-
rer neurologischer Schädigungen 
beim Kind in utero zu erkennen, wird 
eine detaillierte Ultraschalluntersu-
chung empfohlen. Zum Beispiel ha-
ben das Expertenkomitee für Reise-
medizinXXI, das Inselspital oder das 
Institut für Infektionskrankheiten der 
Universität Bern detaillierte Empfeh-
lungen zu diesem Thema ausgear-
beitet. Zu beachten ist, dass eine 
negative Serologie für IgG und IgM 
bei einer schwangeren Frau (mit 
oder ohne Symptome) in den drei bis 
vier Wochen nach der Exposition 
nicht bedeutet, dass keine Infektion 
vorliegt. Falls die Symptome oder 
der Verdacht weiterbestehen, sollte 
drei bis vier Wochen später noch-
mals ein Test durchgeführt werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Eine Infektion mit dem Zika-Virus 
verläuft in den meisten Fällen harm-
los. Bei Reisen in Epidemiegebiete 
sollten sich die Reisenden vor Mü-
ckenstichen schützen, um eine In-
fektion mit dem Zika-Virus zu ver-
meiden. Schwangeren Frauen wird 
davon abgeraten, in Länder zu rei-
sen, in denen das Virus aktuell aktiv 
übertragen wird. Männern, bei de-
nen eine Infektion mit dem Zika-Vi-
rus nicht ausgeschlossen werden 

kann, wird empfohlen, nach der 
Rückkehr aus einem Gebiet mit ak-
tiver Übertragung des Zika-Virus 
während drei Monaten (oder länger) 
Kondome zu verwenden, bzw. wäh-
rend der ganzen Schwangerschaft, 
falls die Partnerin schwanger ist.

Zuverlässige, schnelle Labordiag-
nosetests sind in der Schweiz in ver-
schiedenen Laboratorien verfügbar. 
Bei einer positiven Serologie für das 
Zika-Virus bei einer schwangeren 
Frau muss dieser Test durch das 
NAVI bestätigt werden. Alle 
schwangeren Frauen mit bestätig-
ter oder vermuteter Zika-Virusinfek-
tion müssen während der ganzen 
Schwangerschaft regelmässig in 
einer Praxis für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe betreut werden. 

Die Wahrscheinlichkeit einer auto-
chthonen Vektorübertragung in der 
Schweiz ist nach wie vor gering und 
die Gefahr eines lokal gehäuften 
Auftretens gilt als sehr gering. Die 
Massnahmen, die in der Schweiz im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit 
getroffen wurden, bestehen haupt-
sächlich darin, Reisende zu informie-
ren, ein effizientes Überwachungs-
system zu schaffen (Laborkapazitäten 
und Meldepflicht) und den potenziel-
len Krankheitsvektor, d. h. die Mücke 
Ae. Albopictus, zu kontrollieren.

Kontakt:
Bundesamt für Gesundheit
Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit
Abteilung Übertragbare Krankheiten
Telefon 058 463 87 06
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EMPFEHLUNGEN für Reisende in 
betroffene Länder

–  Schützen Sie sich am Tag und in 
der Nacht vor Mückenstichen.

–  Allen Schwangeren (egal in 
welchem Trimester) und Frauen, 
die eine Schwangerschaft planen 
oder nicht ausschliessen können, 
wird von einer Reise in betroffene 
Länder abgeraten. Frauen, die 
eine Schwangerschaft planen, 
sollten nach der Rückkehr drei 
Monatszyklen warten, bevor sie 
schwanger werden.

–  Für Männer mit einer Partnerin 
die schwanger ist oder die eine 
Schwangerschaft plant: Falls kein 
Labortest vorliegt, der eine Zika 
Virus-Infektion ausschliesst, wird 
nach der Rückkehr geschützter 
Geschlechtsverkehr (Kondom) 
empfohlen: während der gesamten 
Schwangerschaft wenn die 
Partnerin schwanger ist, für drei 
Monate (oder länger) wenn eine 
Schwangerschaft geplant ist. 

–  Für Personen mit Symptomen 
innert zwei Wochen nach 
Rückkehr: Arztpraxis aufsuchen 
und Reise erwähnen. 

http://www.cdc.gov/zika/geo/index.html
http://apps.who.int/ihr/eventinformation/event/2016-e000166
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22468
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr1604338
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/articles/rumours/fr/
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disease; www.shipsan.eu/Portals/0/
docs/MaritimeZika_EUSHIPSAN_
UPDATE_13.4.2016.pdf 

XVI   Interim Risk Assessment WHO 
Europe for the spread of Zika in 
Europe, May 2016 

XVII  www.swisstph.ch/de/informationen/
projekte/projekt-details.html?tx_
x4euniprojectsgeneral_pi1%5Bshow
Uid%5D=1376&cHash=6352cf9b04
afdcb7deede54c064e8fb8 

XVIII  www.who.int/emergencies/zika-virus/
situation-report/23-june-2016/en/ 

XIX  Atkinson B, Hearn P, Afrough B, 
Lumley S, Carter D, Aarons EJ, et al. 
Detection of Zika virus in semen [let-
ter]. Emerg Infect Dis. 5 May 2016

XX  Die WHO empfiehlt einem Paar, 
das aus einem betroffenen Gebiet 
zurückkehrt und eine Schwan-
gerschaft plant, mindestens 8 
Wochen zu warten, und mindes-
tens 6 Monate, falls der Mann 
Symptome entwickelt.(WHO/ZIKV/
MOC/16.1 Rev.2 ) apps.who.int/iris/
bitstream/10665/204421/1/WHO_
ZIKV_MOC_16.1_eng.pdf?ua=1

XXI  www.swisstph.ch/fileadmin/
user_upload/Pdfs/MedServ/
Zika_Tropimed_Information_
engl_5.7.2016.pdf

Kommentar:
1  Brasilien, Kolumbien, Dominikanische 

Republik, El Salvador, Französisch-Poly-
nesien, Honduras, Surinam, Venezuela, 
Französisch-Guayana, Haiti, Martinique, 
Panama, Puerto Rico

▶▶▶▶▶▶  Übertragbare Krankheiten

http://www.pasteur-lille.fr/sante/maladies/maladie-zika/
http://apps.who.int/ihr/eventinformation/event/2016-e000166
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/23-june-2016/en/
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika%20virus%20rapid%20risk%20assessment%2010-05-2016.pdf
http://www.cdc.gov/zika/geo/united-states.html
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/epidemiological-situation.aspx
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/zika
http://www.shipsan.eu/Portals/0/docs/MaritimeZika_EUSHIPSAN_UPDATE_13.4.2016.pdf
http://www.swisstph.ch/de/informationen/projekte/projekt-details.html?tx_x4euniprojectsgeneral_pi1%5BshowUid%5D=1376&cHash=6352cf9b04afdcb7deede54c064e8fb8
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/situation-report/23-june-2016/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204421/1/WHO_ZIKV_MOC_16.1_eng.pdf?ua=1
http://www.swisstph.ch/fileadmin/user_upload/Pdfs/MedServ/Zika_Tropimed_Information_engl_5.7.2016.pdf
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Betäubungsmittel
Rezeptsperrung

Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton Block-Nrn. Rezept-Nrn.

Freiburg 204207F 5105154

Bern  217425D  5435616 
 217445D 5436105

Aargau 192174D 4804326-4804350

Swissmedic
Abteilung Betäubungsmittel
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Kommunikationskampagnen
Organspende
Biomedizin

Organspende-
 Karte

Und informieren Sie Ihre Angehörigen.

Organspende rettet Leben. 
 Entscheiden Sie sich.

Willensäusserung für oder gegen  
die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen 
zum Zweck der Transplantation

transplantinfo.ch

Anz_BAG_Spendekarte_210x297_SW_UC_df.indd   1 02.09.15   11:15
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